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8 9/88.

IVledienanalyse und Recht auf Kritik (2)

ZB

Philipp II.
antwortet
dem Posa

Wie finden Sie den folgenden Satz aus einer
Rechtsbelehrung? «Ob eine öffentliche Kritik
zulässig ist oder nicht, hängt davon ab, ob sie
weitmaschig oder engmaschig ist.» Zu einfältig,

um als diktatoriale Anmassung
ernstgenommen zu werden? Dann halten Sie sich
fest. Der Satz ist die Quintessenz dessen,
was ein Professor für Staatsrecht in der
Schweiz als wohlüberlegte Rückäusserung
geschrieben hat.

In der letzten Nummer haben wir aus der
Reihe «Medienanalyse» das Heft 6 von Peter

Sager und Jacques Baumgartner vorgestellt. Es

befasst sich mit der Reaktion der
deutschschweizerischen Mediengewaltigen von Radio

MEDIENANALYSE

Peter Sager
Jacques Baumgartner

SRG (DRS) und UBI
über jede Kritik erhaben?

Zwischenbericht über Reaktionen
auf das Projekt Medienanaiysen

# Schweizerisches Ost-Institut Bern
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Medienanalyse, Heft 6: Peter Sager und Jacques
Baumgartner: «SRG (DRS) und UBI über jede
Kritik erhaben? Zwischenbericht über Reaktionen

auf das Projekt Medienanalysen». Herausgegeben

vom Schweizerischen Ost-Institut, Bern,
1988. 32 Seiten, einschliesslich 6 Seiten
Transkript, Fr. 10.-.

und Fernsehen auf Kritik an der Einseitigkeit
politischer Sendungen. Wir haben schon gesehen,

mit welchen Argumenten sich die
Verantwortlichen den Tadel aus der «falschen Ecke»
verbitten, ohne auf die Frage seiner inhaltlichen

Richtigkeit einzugehen. Aber hier ist noch
gesondert auf einen Fall einzutreten, den man
in der neuen Schrift im Kapitel «Die Kontroverse

mit dem Präsidenten der UBI» (S. 19 bis
25) behandelt findet.

Ein Fall der UBI?

Die UBI ist die Unabhängige Beschwerdeinstanz

für die SRG, die Schweizerische Radio-
und Fernsehgesellschaft. Präsident der UBI ist
seit Beginn dieses Jahres ihr vorheriger
Vizepräsident, Prof. Jörg Paul Müller, ein
Staatsrechtler und Autor von Werken über die
Grundrechte.

Zur Erinnerung aus der letzten Nummer: Das
Projekt Medienanalyse wird von einem
parlamentarischen Patronatskomitee (Pakom) getragen

mit dem Ziel, die verschiedenen DRS-Sen-
degefässe auf ihre Ausgewogenheit hin in
empirischen Langzeituntersuchungen zu analysieren.

Selbstredend darf eine Parlamentariergruppe
das genauso tun wie eine beliebige andere
Gruppierung oder eine beliebige andere
Person. Von der Freiheit zur öffentlichen
Meinungsäusserung sind Leute, die dem Pakom
angehören, oder mit ihrer Hilfe etwas publizieren,

nicht ausgenommen. So einfach ist das.
Wer das nicht begreift, sollte vielleicht einmal
ein Buch über die Grundrechte lesen, wiewohl
sich der Sachverhalt schon aus dem schieren

Demokratieverständnis als Selbstverständlichkeit

ergibt.

Von den DRS-Sendegefässen, die ihrerseits
staatlich getragene Veröffentlichungsorgane
sind, ist grundsätzlich übrigens das gleiche zu

sagen, wie von andern Institutionen der Demokratie:

Je mehr man ihnen ausserinstanzlich
auf die Finger schaut, desto besser für die
Demokratie. Alle dürfen das tun, und möglichst
viele sollten es tun, von welchem Standpunkt
aus auch immer. Amtliches Gewicht hat ja
keiner; amtliches Gewicht haben bloss die SRG-
Gremien.

Nun hat der erwähnte UBI-Präsident am 29.

Januar 1988 laut einer Berichterstattung im
«Tages-Anzeiger» gesagt, die Medienanalysen,
«die eine Parlamentariergruppe beim Ost-Institut,

beim Hofer-Klub» (recte: Schweizerische
Fernseh- und Radio-Vereinigung) «und anderen

Institutionen in Auftrag gegeben hat, stellen

<die verfassungsmässige Ordnung in
Frage>».

«In Frage stellen»
Nun könnte man sich bei dieser Formulierung
zunächst so viel oder so wenig vorstellen wie
man will. Zum Beispiel könnte «die
verfassungsmässige Ordnung in Frage stellen»
bedeuten, die besagte Ordnung in ihren tatsächlichen

Funktionen zu «hinterfragen» oder
einfach Fragen dazu aufzuwerfen. Dann wäre die
Aussage so harmlos wie irrelevant, bloss
ebenso wichtig wie keine Aussage. Zum andern
Beispiel aber könnte die Formulierung des

UBI-Präsidenten bedeuten, die verfassungsmässige

Ordnung zu bedrohen, so wie sie etwa
eine Terroristengruppe bedroht. Und dann freilich

wäre die Aussage «ein sehr schwerer Vor-
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wurf», wie es in der neuen Medienanalyse
heisst, oder eine schlichte Ungeheuerlichkeit,
wie ich finde, weil sich der Vorwurf auf die
Inanspruchnahme des Rechts auf öffentliche Kritik

bezieht.

Inzwischen brauchte man eigentlich nicht mehr
zu rätseln, denn: «Auf mehrmaliges Ersuchen
gab Prof. Müller am 7. März 1988 die Stellungnahme

zu seinem Interview im <Tages-Anzei-
ger> ab.» Und diese Stellungnahme ist in der
vorliegenden Broschüre auf S. 20/21 nachzulesen,

mitsamt der bewundernswert sachlichen
Replik der Autoren auf den folgenden Seiten.
Der Wortlaut des Textes von Prof. Müller ist
somit verfügbar, und ich fordere jeden Zeit-
Bild-Leser ausdrücklich auf, ohne Einsichtnahme

in die Wörtlichkeit des hochgestellten
Autors meiner wertenden Summarisierung
nicht zu glauben.

Recht auf Kritik wollt ihr? Wo
wir doch schon ein Amt haben?
Um es kurz zu machen: Der Autor nimmt eine
«Präzisierung» vor. Soweit sie überhaupt
verständlich ist (diesbezügliche Mängel können
sicher an mir liegen), liefert sie eine Bestätigung

für die Annahme, dass seine winterliche
Aussage relevant gemeint war: Jawohl, die
fragliche Parlamentariergruppe stellt die
verfassungsmässige Ordnung im Sinne einer
Bedrohung in Frage. (Die Analogie zur Bedrohung

durch eine Terroristengruppe stammt als

Bewusstmachungsübung natürlich von mir.)

Vermutlich als Begründung für diese Aussage
folgt dann eine Erläuterung über den Auftrag
der Unabhängigen Beschwerdeinstanz, also der

von ihm präsidierten UBI. Da steht nebst
andern paragraphengestützten Sätzen zum
Beispiel folgendes: «Diese Beschwerdeinstanz soll

Bestellcoupon
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nach dem Willen der Verfassung insbesondere
auch gegenüber Parlament und Bundesrat
unabhängig sein.»

Soll sie, selbstverständlich. Aber was hat das

mit dem Recht anderer Leute in beliebiger
Gruppierung zu tun, an der SRG, an der UBI
oder an sonst etwas öffentliche Kritik zu üben?
Sollte die Existenz der UBI dieses Grundrecht
aufheben? Das dorf doch nicht im Ernst die
Implikation sein. Aber, unglaublich genug, das

ist sie. Falls der ganze, längliche Passus zu
diesem «Thema» überhaupt einen Sinn machen
soll.

Es gibt in der Armee ein Beschwerdeverfahren
mitsamt den zugehörigen Instanzen. Aber daraus

hat (nehme ich bis auf belegten Gegenbescheid

an) noch keiner gefolgert, dass die
Armee mitsamt ihren Beschwerdegremien für
anderweitige öffentliche Kritik tabu zu sein habe.

Dann folgt im Text von Prof. Müller ein Ja-
aber-Bekenntnis zum Recht auf Kritik:

«Zur verfassungsmässigen Ordnung des Bundes

gehört auch, dass jeder Private und jede
private Gruppierung Kritik an den Sendungen
von Radio und Fernsehen üben kann.» Das
wäre vollumfänglich das, was zum Thema zu
sagen ist, aber leider geht der Text weiter:

«Eine Gefahr für die Garantien des Artikels
55bis BV und seiner Aufgabenzuweisung an die
Beschwerdeinstanz sehe ich dort, wo private
Organisationen wegen des behaupteten Unge-
nügens des zuständigen Verfassungsorgans
Aufsichtsfunktionen an sich ziehen, die der
Verfassungs- und Gesetzgeber in klar begrenzter

Weise einem staatlichen Organ richterlicher
Art übertragen hat.»

Ich weiss, das muss man zweimal lesen; bitte
tun Sie es. Und jetzt sage ich, was ich dazu
meine. Falls Prof. Müller die Ansichziehung
von Amtsbefugnissen materiell meint, dann
kann er die «Gefahr» vergessen. Weder die
fragliche Parlamentariergruppe noch irgendeine

andere private Gruppierung hat diese

Möglichkeit, und mindestens den Pakom-Par-
lamentariern ist das im vornherein auch restlos
klar. Da erübrigen sich jegliche Befürchtungen
naturgemäss. Bleibt die zweite Möglichkeit:
Prof. Müller meint die Ansichziehung von
Aufsichtsbefugnissen moralischer Art. Und dann
meint er nichts anderes als das Recht auf Kritik,

das er zu bejahen vorgibt. Denn auf diese

Art von «Anmassung» hat jeder Bürger in
einem freien Land sein Anrecht. Und selbstverständlich

wird er, wenn er es in Anspruch
nimmt, normalerweise hoffen, damit Wirkung
zu erzielen. Aber offenbar betrachtet Prof.
Müller diese demokratische Selbstverständlichkeit

als Gefährdung unserer Ordnung. Was
zutrifft, ist das Gegenteil: Eine Gefahr für unsere
(freiheitliche) Ordnung besteht dann, wenn die

Möglichkeit öffentlicher und öffentlich wirksamer

Kritik unterbunden werden sollte.

Und dann kommt Prof. Müller noch zu weiteren

Kriterien für die «Gefahr», nämlich zur
inhaltlich-politischen Bewertung der statthaften
oder unstatthaften Kritik, und schreibt:

«Indes erscheint jede Schematisierung unangebracht.

Je offiziöser (Was heisst das? Falls es

die Meinung sein sollte, eine von einem
Parlamentarier vorgetragene Sache sei offiziös,
würde ich die Antwort zum Beispiel gern den
Poch-Nationalräten überlassen.), engmaschiger
und einseitiger in der politischen Stossrichtung
eine private Medienkritik sich zeigt, um so eher

kippt sie von einer legitimen und notwendigen
Meinungsäusserung in das Gebiet einer
Gefährdung der Verfassungsordnung .)»

Also: Auf die Etikettierung kommt es an. Da
brauchen wir bloss noch die richterliche
Behörde, die sie rechtsgültig vornimmt.

Oder, um die Unterscheidung unserer Einleitung

zu wiederholen: «Ob eine öffentliche Kritik

zulässig ist oder nicht, hängt davon ab, ob
sie weitmaschig oder engmaschig ist.» Und ich
muss wirklich als Feststellung wiederholen:
Das ist entweder diktatoriale Anmassung, oder
es ist zu einfältig, um ernstgenommen zu werden.

Christian Brügger
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